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AOK Niedersachsen
Hildesheimer Straße 273, 30519 Hannover

Zusatzbeitrag

Krankenkassenbeitrag Studenten Der Beitrag der AOK Niedersachsen für Studenten (KV + PV) beträgt 122,78€ (unter 23

jährige) bzw. 127,65€ (über 23 jährige kinderlose Studenten).  

Service

Kennwortgeschützte

Online-Geschäftsstelle und

Krankenkassen-App

„Meine AOK" ist ein besonderer Online-Service der AOK Niedersachsen. Viele Angebote und

Funktionen lassen sich über „Meine AOK“ einfach und sicher nutzen. Bequem und rund um

die Uhr - im Internet über das Onlineportal (meine.aok.de) oder unterwegs über die „Meine

AOK“-App.

Zusätzlicher Service für Studenten 1. Studenten können aus über 1.000 eBook-Fachbüchern wählen und kostenlos downloaden. 

2. Kostenloser Uni-Planer: Der praktische Kalender mit jeder Menge Tipps und Infos rund um

das Studium ist beim AOK Studenten-Service vor Ort erhältlich. 

3. Kostenlose liveonline Kurse zu den Themen: Lernstrategien und Zeitmanagement und

Gelassen in die Prüfung

4. Kostenlose Vorträge zu den Themen Strategische Karriereplanung, Abenteuer Ausland,

Study-Life-Balance, Überzeugen im Auswahlverfahren, Achtsamkeit & Balance, Working and

Studying in Germany.

Krankenpflege / Haushaltshilfe

erweiterter Anspruch auf

Haushaltshilfe wegen schwerer

Krankheit oder akuter

Verschlimmerung einer Krankheit

(mit Kind im Haushalt)

Versicherte der AOK Niedersachsen erhalten im Gegensatz zur gesetzlichen Regelung auch

Haushaltshilfe, wenn ein Kind im Haushalt lebt, das noch nicht das 14. Lebensjahr vollendet

hat. Wenn Versicherte sich nicht in stationärer Behandlung befinden, leistet die AOK

Niedersachsen auch bei akuter Krankheit, wenn nach einer ärztlichen Bescheinigung die

Weiterführung des Haushalts nicht möglich ist – und zwar bis zu 52 Wochen oder wegen einer

aus medizinischen Gründen erforderlichen Abwesenheit als Begleitperson eines Versicherten.
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Zahnvorsorge

professionelle Zahnreinigung Die AOK Niedersachsen erstattet im Rahmen des Gesundheitskontos zweimal jährlich die

Kosten für eine professionelle Zahnreinigung. Die Kosten werden im Rahmen eines

Gesundheitskontos erstattet: Rechnungen zu 80 Prozent, bis zu 500 Euro im Jahr pro

Versicherten für alle Mehrleistungen zusammen.

Vorsorge

Hautscreening über den

gesetzlichen Rahmen hinaus ab

18 Jahre

Die AOK Niedersachsen erstattet Versicherten unter 35 Jahren alle 2 Jahre die Kosten für das

Hautkrebs-Screening. Die Kosten werden im Rahmen eines Gesundheitskontos erstattet:

Rechnungen zu 80 Prozent, bis zu 500 Euro im Jahr pro Versicherten für alle Mehrleistungen

zusammen.

sportmedizinische

Untersuchungen

Die AOK erstattet Versicherten alle 2 Jahre die Kosten für eine sportmedizinische

Vorsorgeuntersuchung und Beratung über ein Gesundheitskonto: Rechnungen zu 80 Prozent,

bis zu 500 Euro im Jahr pro Versicherten für alle Mehrleistungen zusammen.

Die sportmedizinische Vorsorgeuntersuchung ist von zugelassenen Vertragsärzten mit der

Zusatzbezeichnung „Sportmedizin“ durchzuführen.

Impfungen

Reiseimpfungen für Azubis und

Studenten

Die AOK Niedersachsen beteiligt sich uns an den Kosten für Reise-Schutzimpfungen, die von

der Ständigen Impfkommission (STIKO) beim Robert Koch-Institut (RKI) in Verbindung mit

den Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes empfohlen werden.

Die AOK Niedersachsen erstattet die Kosten für Rechnungen zu 80 Prozent, bis zu 500 Euro

im Jahr pro Versicherten für alle Mehrleistungen zusammen.

Grippeschutzimpfung für alle

Versicherten

Die AOK Niedersachsen erstattet auch Versicherten, die nicht zu den in der

Schutzimpfungsrichtlinie genannten Risikogruppen gehören, die Kosten für eine

Grippeschutzimpfung: Impfstoff in voller Höhe und die ärztliche Behandlung bis zum 2,3fachen

GOÄ-Satz.

Spezielle Leistungen

Online-Fitness-Kurse Mit Cyberfitness können Versicherte auf der gleichnamigen Onlineplattform zertifizierte digitale

Gesundheitskurse bequem von zu Hause aus nutzen. Voraussetzung für die

Inanspruchnahme der Kurse ist neben einer gültigen AOK-Versicherung der Anspruch auf

noch mindestens eine Präventionsmaßnahme nach §20 SGB V im laufenden Kalenderjahr. 

Nach der erfolgreichen Teilnahme (mind. 80% der Kurseinheiten) rechnet der Anbieter direkt

mit der AOK ab. Sofern der Kurs vom Versicherten abgebrochen oder nicht zu mindestens 80

Prozent in Anspruch genommen wird, rechnet der Anbieter die Kosten zu Lasten des

Versicherten ab. 

Die Gesundheitskurse von Cyberfitness werden auf die 2 Präventionsmaßnahmen nach §20

SGB V, die ein Versicherter jedes Jahr ausschöpfen kann, angerechnet.

Seite 2 von 4

https://www.krankenkasseninfo.de/test/pzr
https://www.krankenkasseninfo.de/test/hautscreening
https://www.krankenkasseninfo.de/test/sportmedizinische-untersuchung
https://www.krankenkasseninfo.de/test/reiseimpfungen-azubi
https://www.krankenkasseninfo.de/test/grippeschutzimpfung
https://www.krankenkasseninfo.de/test/zuschuss-fitnessstudio


www.krankenkasseninfo.de

Prävention

eigene Präventionskurse Die AOK Niedersachsen bietet ihren Versicherten kostenlos qualitätsgeprüfte

Gesundheitskurse, die von ausgewählten Präventionspartnern vor Ort durchgeführt werden.

Versicherte benötigen für die  Teilnahme einen AOK-Gesundheitsgutschein. Der

Präventionspartner rechnet den Kurs direkt mit der AOK ab. Einzige Voraussetzung:

Versicherte nehmen an mindestens 80 Prozent der Kurseinheiten teil. 

Präventionskurse von

Fremdanbietern

Bei Präventionskurse von anderen Anbietern erstattet die AOK Niedersachsen 85 Prozent der

Kursgebühr, maximal 150 Euro pro Jahr. Pro Kalenderjahr fördert die AOK bis zu 2

Gesundheitskurse. 

Gesundheitskonto Die AOK Niedersachsen bietet ihren Versicherten ein sogenanntes „Gesundheitskonto“.

Versicherte bekommen die Rechnungen für die dort beschriebenen Leistungen zu 80 Prozent,

bis zu 500 Euro im Jahr pro Versicherten für alle Mehrleistungen zusammen erstattet.

Bonusmodelle

Bonusmodell für Studenten Bei dem AOK Aktiv-Bonusprogramm zahlt es sich doppelt aus, aktiv zu sein. Wer ärztliche

und zahnärztliche Früherkennungsuntersuchungen nutzt, an Gesundheitskursen teilnimmt,

sich durch Impfungen schützt oder sportlich aktiv ist, wird mit Punkten belohnt. Jeder Punkt ist

1 Euro wert.

Wahltarife

Wahltarif für Studenten, die über

die KVdS versichert sind

(Selbstbehalt oder

Beitragsrückerstattung)

Für selbst versicherte Studenten, die gesundheitsbewusst leben und auch die Kosten im Auge

behalten, hat die AOK Niedersachsen besondere Angebote wie den AOK-Wahltarif

Selbstbehalt entwickelt. Hier bestimmen Studenten selbst, wie viel sie zahlen.
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